
Reit- und Fahrverein Freiberg e.V.
Waldweg 1 5, 09599 Freiberg/OT Kleinwaltersdorf
www. reit-u nd-fah rverei n-fre i berg.de

Satzung des Reit- und Fahrvereins Freiberg e.V.

$1 Name und Sitz

Der Verein führt den Namen ,,Reit- und Fahrverein Freiberg". Er hat seinen Sitz in Freiberg und ist

im Vereinsregister eingetragen. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

$2 Zweck

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts

,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des

Reit- und Fahrsports und der damit verbundenen körperlichen Ertüchtigung. Der Satzungszweck

wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und Leistungen venruirklicht. Der

Verein ist politisch und konfessionell neutral.

$3 Mittelvenarendung

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des

Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke venryendet werden. Die Mitglieder erhalten keine

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Aufwandsentschädigungen sind möglich. Der von Trainern oder Betreuern geleistete Aufwand an

Zeit wird nicht vergütet.

$4 Mitgliedschaft

Vereinsmitglieder können natürliche Personen, aber auch juristische Personen werden.

Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s.

Stimmberechtigt sind Mitglieder in Versammlungen erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.

Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des

Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.
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$5 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem

Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten

Vorstandsmitglied. Er ist zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

von drei Monaten zulässig.

Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von einer Mehrheit der anwesenden

Mitglieder vonTo der abgegebenen gültigen Stimmen ausgeschlossen werden, wenn es in grober

Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein

unfaires sportliches Verhalten gegenüber anderen Vereinsmitgliedern oder schwerwiegendes

Fehlverhalten innerhalb der Vereinskameradschaft gilt. Wenn der Vereinsbeitrag von zwei Jahren

nicht bezahlt wurde, kann das Mitglied durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden.

$6 Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen

Fälligkeit wird in einer Beitragsordnung durch den Vorstand festgelegt. Bei Beitragserhöhung ist

eine Bestätigung durch eine ordentliche Mitgliederversammlung erforderlich (einfache Mehrheit der

Anwesenden).

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

$7 Organe des Vereins

Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung

$8 Vorstand

Der Vorstand im Sinne des $26 BGB besteht aus mindestens drei und höchstens sechs Personen.

Der Verein wird jeweils durch den Vorsitzenden oder den Stellvertreter und ein weiteres Mitglied

des Vorstands vertreten.
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$9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen

Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere
. Führung der laufenden Geschäfte,

' Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der

Tagesordnung,

. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

' Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts,

Vorlage der Jahresplanung,

' Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern.

$10 Wahl des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in offener Abstimmung per Handzeichen

gewählt.

Die Wahl des Vorsitzenden wird einzeln durchgeführt. Die Wahl der weiteren Mitglieder des

Vorstands erfolgt im Block. Sollten mehr Personen zur Wahl stehen, als Vorstandsmitglieder

benötigt werden, erfolgt die Wahl einzeln. ln den Vorstand werden die fünf Mitglieder gewählt, die

die meisten Stimmen erhalten und die Wahl annehmen.

ln den Vorstand können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Die Mitglieder des Vorstands

werden für die Zeit von 2 Jahren gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im

Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt der Vorstand ein Ersatz-

Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im

Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.

$1 1 Vorstandssitzungen

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch

den Stellvertreter einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.

Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit; jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des

stel lvertretenden Vorsitzenden.

Vorsitzende:
Katrin Kleeberg
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Ansprechpartnerin Reiten
Annegret Lange
Tel.: 0174 2678450

Bankverbindung:
Sparkasse M ittelsachsen
IBAN: DE68 8705 2000 0190 0356 50
BIC: WELADED,IFGX



Reit- und Fahrverein F reiberg e.V.
Waldweg 1 5, 09599 Freiberg/OT Kleinwaltersdorf

Satzung

Seite 4

S1 2 Mitgliederversammlung

ln der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, dass das 16. Lebensjahr vollendet hat eine

Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig.

Dies gilt entsprechend auch für Ehrenmitglieder.

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

' Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,

. Beschlussfassung über Anderung der Satzung und über die Vereinsauflösung,

. Ernennung besonders verdienstvoller Mitglieder zu Ehrenmitgliedern,

. weitere Aufgaben, soweit sich dies aus der Satzung oder nach Gesetz ergibt.

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Halbjahr, soll eine ordentliche Mitgliederversammlung

stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von dreiWochen unterAngabe der Tagesordnung

durch eine auf dem Reiterhof Lange ausgehängte schriftliche Einladung sowie durch

Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins einberufen.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem

angesetzten Termin schriftlich mit Gründen beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der

Versammlung bekannt zu machen.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand

ist hierzu verpflichtet, wenn 1i3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der

Gründe beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und

mindestens 10% der Mitglieder anwesend ist. Sind weniger als 10% der Mitglieder anwesend, kann

die Mitgliederversammlung erneut und zeitlich unmittelbar darauf einberufen werden; sie ist dann

ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit Ya der anwesenden Mitglieder dies

beantragt.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen

Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

Satzungsänderungen bedürfen einer Ta Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es

auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. Für die Anderung des Vereinszwecks ist die

Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.
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$13 Protokollierung

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem

Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist.

$14 Kassenprüfer

Die von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählten zwei Prüfer überprüfen die

Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht

auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine überprüfung hat

mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu

berichten. Kassenprüfer dürfen keine Vorstandsmitglieder sein.

$15 Datenschutz

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder durch den Verein erfolgt

nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich ist oder eine ausdrückliche

Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Bestimmungen

der E u-Datensch utzgrundverord nung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung und -venivendung erlässt

der Verein eine Datenschutzerklärung, die durch den Vorstand beschlossen wird.

$16 Redaktionsklausel

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand nach S 26 BGB Satzungsänderungen

selbstständig vorzunehmen, die auf Grund von Forderungen des zuständigen Registergerichts im

Wege der Eintragung einer Satzungsänderung oder des Finanzamtes aus steuerrechflichen

Gründen erforderlich sind. Dies gilt nur für solche Anderungen, die den Sinn und Zweck der

betroffenen Regelung nicht ändern.

Der Vorstand hat die textliche Anderung einstimmig zu beschrießen.

ln der auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsänderung

in Kenntnis zu setzen.
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$17 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 4/5 Mehrheit der

stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Landesverband Pferdesport

Sachsen e.V. (Käthe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg). Der Landesverband Pferdesport

Sachsen e.V. hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder

kirchliche Zwecke zu venryenden.

Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des noch vorhandenen Vereinsvermögens ist

zunächst das Finanzamt zu hören.

Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Anderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung

mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare ausschließliche

Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet

wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über.

lst wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des

Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Vorstände die

Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt auf einer ordnungsgemäß

einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines anderen Liquidators mit %

Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder'

Vorstehende geänderte Vereinssatzung wurde am 17.04.2021 in Freiberg von der

Mitgliederversamm lung beschlossen.

la:.1
Katrin Kleebe
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